
 

Kleine Anfrage 

Marius Weiß (SPD) vom 24.01.2022 

Auswirkungen des Verzichts des Gottesbezuges in der Eidesformel auf die Politik der 

Landesregierung 

und  

Antwort  

Chef der Staatskanzlei 
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 

In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Rundschau (veröffentlicht am 22. Dezember 2021) thematisiert die 
Vorsitzende der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag, Ines Claus, die Tatsache, dass einige Mitglieder der 
im Dezember 2021 vereidigten Bundesregierung bei ihrer Eidesleistung im Deutschen Bundestag auf den Got-
tesbezug am Ende der Eidesformel verzichteten. 
Aus Sicht von Frau Claus birgt der Verzicht auf den Gottesbezug problematische Rückschlüsse auf die Politik 
der Bundesregierung in verschiedenen Politikfeldern. So ließen sich (gem. Frau Claus Argumentation) daraus: 
„[..] Ableitungen der konkreten Politik der Ampelregierung: zum Beispiel im Bereich des Lebensschutzes, der 
Schwangerschaftskonfliktberatung oder dem Familienbild [..]“ vornehmen. 
 
Diese Vorbemerkung vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1. Welche Mitglieder der Hessischen Landesregierung verzichteten bei ihrer Vereidigung im Januar 

2019 auf den Gottesbezug in der Eidesformel? 
 
Zur Beantwortung der Frage 1 wird auf die Anlagen 1 und 2 verwiesen.  
 
Frage 2. Lassen sich aus dem Verzicht auf den Gottesbezug bei der Eidesleistung, Ableitungen für die kon-

krete Politik der Hessischen Landesregierung (z.B. in der Gesellschafts- und Gesundheitspolitik) 
vornehmen? 

 
Frage 3. Sieht die Landesregierung in dem Verzicht auf den Gottesbezug, ein Indiz für einen niedrigen Stel-

lenwert für z.B. den Lebensschutz im politischen Handeln der Landesregierung gegeben? 
 

Die Fragen 2 und 3 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

Die Landesregierung verfügt über keine empirischen Daten, ob und in welcher Weise sich der 
Verzicht des Gottesbezuges in der Eidesformel durch einzelne ihrer Mitglieder auf ihre Politik 
auswirkt. Als Gesamtgremium obliegt es ihr auch nicht, die persönliche Entscheidung über die 
Verwendung des Gottesbezuges in der Eidesformel durch einzelne ihrer Mitglieder und denkbare 
Rückschlüsse auf deren Haltungen zu bestimmten Themenfeldern und Meinungsäußerungen Drit-
ter zu bewerten. 
 
 
Wiesbaden, 15. Februar 2022 

Axel Wintermeyer 
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